
 

Nibelungenstr. 41, 89518 Heidenheim     (07321) 94 88 30      Fax (07321) 94 88 3 77 01, 
Mail:poststelle@04110978.schule.bwl.de      homepage: www.ahs.hdh.schule-bw.de 

 

 

 

Heidenheim, den 19.06.2020 

Liebe Eltern,   

 

das Kultusministerium hat entschieden, dass ab dem 29.06.2020 auch die 

Schülerinnen und Schüler der Grundstufe an SBBZ wieder täglich und in normaler 

Klassenstärke die Schule besuchen. Dies betrifft in der Arthur-Hartmann-Schule alle 

Schülerinnen und Schüler der Klassen von Fr. Kirchgeßner (1a), Fr. Sigmund-Maier 

(1b), Fr. Vogel (2a), Fr. Kaufmann (2b), Fr. Lell (3a), Hr. Maier (3b), Frau Baumann-

Weber (4a), Fr. Grünewald (4b) und auch die Klasse 5 von Fr. Wowra. 

 

Unverändert bleibt, dass es bis zu den Sommerferien 2020 keinen 

Nachmittagsunterricht gibt. Die Schule endet nach wie vor um 12.10 Uhr(für die 

Klassen 3-5 bzw. um 13 Uhr für die Klassen 1/2.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe untereinander und zu den 

Lehrkräften ist das Abstandsgebot ab dem 29.06.2020 aufgehoben.  

Folgende Grundsätze werden wir innerhalb der Schule weiterhin umsetzen:  

 

 Konstante Schülergruppen, keine klassenübergreifende Angebote  

 Möglichst konstante Lehrerzuweisung zu den Klassen  

 Gestaffelte Pausenzeiten für die einzelnen Klassen  

 Gestaffeltes Betreten und Verlassen des Schulgebäudes  
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Teilnahme am Unterricht / Schülerbeförderung 

 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundstufe müssen erneut folgendes 

entscheiden:  

1. Soll mein Kind am Unterricht teilnehmen?  

2. Wenn ja, soll es die Schülerbeförderung des Landkreises nutzen?  

Zu 1: Die Schulpflicht ist bis zu den Sommerferien 2020 aufgehoben. Sie 

entscheiden ob Ihr Kind am Unterricht der Arthur-Hartmann-Schule unter den 

geänderten Rahmenbedingungen teilnimmt. 

Wenn Eltern sich gegen die Teilnahme am Präsenz-Unterricht der Arthur-Hartmann-

Schule entscheiden, ist kein ärztliches Attest für das jeweilige Kind notwendig. Ihre 

Entscheidung sollte aber dann vor dem 29.06.2020 der Klassenlehrkraft Ihres 

Kindes mitgeteilt werden. Ihr Kind erhält dann weiterhin Material für den Fernlern-

Unterricht zuhause. 

Zu 2: Eine kurzfristige Aufnahme in die Schülerbeförderung bzw. ein kurzfristiges 

Verlassen der Schülerbeförderung sind nicht möglich. Bitte treffen Sie erneut eine 

Entscheidung, die bis zu den Sommerferien gültig ist.  

Gerne können Sie Ihr Kind selbst zur Schule bringen und es nach Schulschluss an 

der Schule abholen. Auch diese Entscheidung ist dann endgültig und kann vor den 

Sommerferien nicht mehr geändert werden. Der Landkreis Heidenheim hat bereits 

alle Informationen erhalten und wird erneut mit der Planung der Schülerbeförderung 

beginnen. Es ist damit zu rechnen, dass ab dem 29.06.2020 mehr Schülerinnen 

und Schüler in den Schulbussen befördert werden.  

 

Unterrichtszeiten an der Arthut-Hartmann-Schule bis zu den Sommerferien:  

 

Klasse1 & 2 täglich von 8.40 – 13 Uhr 

Klasse 3 & 4 & 5 täglich von 7.50 – 12.10 Uhr  
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Notbetreuung:  

Die Notbetreuung findet ab dem 29.06.2020 NICHT mehr statt. 

 

Krankheit der Schülerinnen und Schüler:  

Erkrankte Schülerinnen und Schüler dürfen nicht zur Schule kommen. Bitte schicken 

Sie Ihre Kinder nur, wenn diese absolut „fit“ sind. Insbesondere bei den aufgeführten 

Symptomen müssen wir sehr vorsichtig sein.  

„Husten, Schnupfen, Halskratzen, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn und 

Fieber: Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus kann – wie bei anderen 

Atemwegserkrankungen auch – zu diesen Krankheitszeichen führen. Einige 

Betroffene klagen auch über Durchfall. Bei einem Teil der Patienten geht das Virus 

mit einem schwereren Verlauf einher und kann zu Atemproblemen und 

Lungenentzündung führen“ (Quelle Sozialministerium).  

Wir werden die Kinder konsequent aus der Schule abholen lassen, wenn sie die 

genannten Krankheitssymptome aufweisen.  

Ab dem 29.06.2020 müssen die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundstufe 

eine sog. Gesundheitsbestätigung abgeben. Diese Gesundheitsbestätigung muss 

Ihrem Kind mit in die Schule gegeben werden. Diese Gesundheitsbestätigung liegt 

auch auf der Homepage der Arthur-Hartmann-Schule zum Download bereit.   

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

 

Daniel Budka       Heike Mack 

(Schulleiter)        (Stellv. Schulleiterin) 
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